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Ernährung: Nachhaltig, Fair, Regional
Der Samstag, 8., und der Sonntag, 9. Februar,
stehen jeweils von 10 bis 16 Uhr ganz im Zei-
chen der Ernährung in der Metropolregion
Rhein-Neckar. Passend zur Sonderausstellung
„Essen und Trinken. Reisen durch Körper und
Zeit“ in den Reiss-Engelhorn-Museen laden
die Metropolregion Rhein-Neckar und der Lo-
cal Green Deal der Stadt Mannheim zu einer
Reise in die Region mit ihren vielfältigen Pro-
dukten, Akteuren und frischen Ideen für eine
nachhaltige, faire und regional orientierte Er-
nährung ein. Ein abwechslungsreiches und un-
terhaltsames Programm aus Infobeiträgen,
Bild-Vorträgen und Podiumsgesprächen be-

leuchtet die Bedeutung unserer Ernährungs-
weise für Klima, Landschaft, regionale Wert-
schöpfung und für die Gesellschaft. Begleitet
wird das Wochenende von einem Regional-
markt mit regionalen Produkten und interak-
tiven Infoständen. Das Aktionswochenende
findet im Florian-Waldeck-Saal des Museums
Zeughaus in C 5 statt. Der Eintritt ist frei und
eine Anmeldung nicht erforderlich.

Details zum Aktionspro-
gramm sind in der Programm-
übersicht unter www.rem-
mannheim.de/kalender zu fin-
den.

Winterlichter verlängert
Dass die Jubiläumswinterlichter – die Mann-
heimer Parks feiern in diesem Jahr ihren 50.
Geburtstag – besonders schön werden,
konnte man sich vielleicht noch denken, aber
dass bisher, wie es scheint, noch mehr Men-
schen den Weg in den Luisenpark gefunden
haben, als im Rekordjahr 2024, um das Licht-
spektakel zu besuchen, konnte man nicht er-
warten. Die Geschäftsleitung hat sich auf-
grund des starken Interesses der Besucherin-
nen und Besucher wieder entschieden, die
Großveranstaltung um zwei Wochen bis zum
16. Februar zu verlängern.

„Die Verlängerung der Winterlichter ist ja
fast schon Tradition“, sagt Michael Schnell-
bach, Geschäftsführer der Mannheimer
Stadtparks Luisenpark und Herzogenried-
park. „Dass die Veranstaltung gut angenom-
men wird, hatten wir natürlich gehofft, denn
zum Parkjubiläum haben sich die Lichtkünst-
ler besonders Mühe gegeben und das Thema
kreativ in den Installationen aufgegriffen“,
so Schnellbach weiter. „Dass es aber so exor-
bitant gut läuft und wir zum jetzigen Zeit-

punkt sogar die Ergebnisse des gleichen Zeit-
punkts im Rekordjahr 2024 noch getoppt ha-
ben, das hätte ich nicht gedacht.“

Erfreulich ist laut Stadtparkgeschäftsfüh-
rung auch, dass die Besucherinnen und Besu-
cher inzwischen das Angebot, ihre Tickets
vorab im Online-Shop zu erwerben, sehr gut
annehmen und dadurch die Warteschlangen
an den Kassen deutlich zurückgegangen
sind.

Mannheims größter Park leuchtet also
noch ein wenig weiter. Alle, die diese beson-
deren Winterlichter noch nicht gesehen ha-
ben, haben noch bis 16. Februar die Chance
dazu. Die Öffnungszeiten sind sonntags bis
donnerstags von 18 bis 21 Uhr und freitags
und samstags von 18 bis 22 Uhr. Die Kassen
im Luisenpark öffnen im Februar um 10 Uhr
und sind im Zeitraum der Winterlichter bis
20 Uhr geöffnet.

Weitere Informationen:

www.luisenpark.de

lesen.hören 2025
Vom 17. Februar bis zum 8. März erwartet
junge Leserinnen und Leser ein spannendes
Programm im Rahmen des Mannheimer Lite-
raturfests lesen.hören. Die Alte Feuerwache
hat in Zusammenarbeit mit der Kinder- und
Jugendbibliothek wieder ein abwechslungs-
reiches Angebot an Lesungen für Kitagrup-
pen, Schulklassen und Familien zusammen-
gestellt. Insgesamt 16 Veranstaltungen bie-
ten im Studio der Alten Feuerwache sowie in
der Kinder- und Jugendbibliothek im Dal-
berghaus die Möglichkeit, in die Welt der Li-
teratur einzutauchen.

Autorinnen und Autoren sowie Illustrato-
rinnen und Illustratoren wie Volker Surmann,
Rieke Patwardhan, Juliane Pickel, Constanze
von Kitzing und Benjamin Tienti lesen aus ih-
ren Neuerscheinungen – Geschichten über
große Gefühle, Freundschaft, Gerechtigkeit,
spannende Abenteuer und besondere Talen-
te. In dem vielseitigen Programm für Kinder
und Jugendliche von 4 bis 14 Jahren ist vom
interessanten Sachbuch, über witzige Wohl-
fühl-Geschichten bis hin zum abenteuerli-

chen Roadtrip-Roman für alle etwas dabei.
Die Lesungen eignen sich vor allem für den
Besuch im Klassen- oder Kitaverbund. Und
auch für Familien gibt es spannende Themen.

Die Tickets für die Familienveranstaltun-
gen können im regulären Vorverkauf unter
https://altefeuerwache.com/programm/le-
sen-hoeren-kinder-und-familienprogramm
erworben werden. Anmeldungen für die Le-
sungen im Kita- und Klassenverband per E-
Mail an: kinderlesungen@altefeuerwa-
che.com

Die Alte Feuerwache öffnete 2007 zum
ersten Mal ihre Tore für das Literaturfestival
lesen.hören – anlässlich des 400-jährigen
Stadtjubiläums. 2009 wurde das Erwachse-
nenprogramm von lesen.hören um ein Pro-
gramm für Kinder und Jugendliche erweitert,
welches seitdem von Kindergärten, Schul-
klassen und Familien gleichermaßen ange-
nommen und aufgrund des großen Zu-
spruchs jährlich ausgebaut wird. In diesem
Jahr gibt es lesen.hören für Kinder und Ju-
gendliche bereits zum 17. Mal.

Grundstücksausschreibung
Angesichts gesellschaftlicher Veränderun-
gen und der wachsenden Nachfrage nach al-
ternativen Wohnformen rücken gemein-
schaftliche Wohnprojekte zunehmend in den
Fokus von Politik und Gesellschaft. Die Stadt
Mannheim trägt diesem Bedarf Rechnung
und fördert aktiv Wohninitiativen, die nach-
haltige Alternativen zum konventionellen
Wohnungsbau suchen. In diesem Zuge wur-
de nun eine weitere Fläche speziell für ge-
meinschaftliche Wohnprojekte reserviert.

Das neu ausgewiesene Areal befindet sich
in der Mannheimer Innenstadt, T 6, 16-17, und
umfasst eine Fläche von insgesamt 1.938
Quadratmetern (Flurstück Nr. 4799 mit 784
Quadratmetern und Flurstück Nr. 4800 mit
1.154 Quadratmetern). Hier haben Interes-
sierte die Möglichkeit, ihre Ideen gemein-
schaftlichen Wohnens zu realisieren und da-
mit neue Perspektiven für solidarische und
nachbarschaftliche Lebensformen zu eröff-
nen.

Da gemeinschaftliche Wohnprojekte oft-
mals einen längeren Entwicklungszeitraum
benötigen, wird das Grundstück für einen
festgelegten Zeitraum reserviert. Dies bietet

den künftigen Bewohnerinnen und Bewoh-
nern Planungssicherheit und Raum für eine
umfassende Projektentwicklung, die auf die
besonderen Anforderungen dieser Wohn-
form eingeht.

Interessierte Akteurinnen und Akteure –
darunter Gruppen, Einzelpersonen, Archi-
tektinnen und Architekten oder Projektbe-
gleitende – können nähere Informationen
zur Fläche sowie zum Bewerbungsverfahren
beim Fachbereich Geoinformation und
Stadtplanung der Stadt Mannheim erhalten.

Die Stadt ermutigt insbesondere Wohnini-
tiativen, die soziale, ökologische und nach-
barschaftliche Werte in den Mittelpunkt stel-
len, sich zu bewerben und aktiv an der Ge-
staltung einer lebendigen, nachhaltigen
Stadtgesellschaft mitzuwirken.

Koordinierungsstelle für Gemeinschaftli-
che Wohnprojekte

Tel. 0621 / 293-7853
61.GemeinschaftlicheWohnprojek-

te@mannheim.de
Unter „Aktuelles“ auf

www.mannheim.de/gemein-
schaftlichewohnprojekte

Bundestagswahl:
Briefwahlbüro öffnet am Montag

Es sind nur noch etwas mehr als zwei Wo-
chen bis zum Wahltag. Alle Wahlberechtig-
ten haben inzwischen ihre Wahlbenachrich-
tigung erhalten. Wer bis jetzt noch keine
Wahlbenachrichtigung bekommen hat, aber
glaubt, wahlberechtigt zu sein, sollte schnell
das Wahlbüro anrufen und den Eintrag im
Wählerverzeichnis prüfen lassen. Diejeni-
gen, die eingetragen sind, können am Wahl-
sonntag, 23. Februar, im Wahllokal auch oh-
ne Wahlbenachrichtigung mit dem Ausweis
wählen. Bürgerinnen und Bürger, die nicht
eingetragen sind, müssen dies sofort berich-
tigen lassen, weil sonst nicht gewählt wer-
den kann.

Briefwahl rechtzeitig beantragen
Wer am Wahltag nicht in das Wahllokal kom-
men kann, sollte rechtzeitig die Briefwahl be-
antragen. Am schnellsten und bequemsten
kann die Briefwahl online unter www.mann-
heim.de/wahlen oder mit dem QR-Code auf
der Wahlbenachrichtigung beantragt wer-
den. Telefonisch darf der Briefwahlantrag
leider nicht gestellt werden, das ist gesetz-
lich verboten. Der vorbereitete Briefwahlan-
trag auf der Rückseite der Wahlbenachrichti-
gung kann per Post oder Fax 0621/293-9590
an das Wahlbüro geschickt werden.

Das Wahlbüro im Rathaus ist ab Montag,
10. Februar, geöffnet. Personen, die persön-
lich ins Wahlbüro kommen und den Ausweis
oder Pass vorlegen, können dort gleich wäh-
len. Falls für andere Wahlberechtigte Brief-
wahlunterlagen beantragt werden sollen,
wird der unterschriebene Briefwahlantrag
der Person bzw. Personen benötigt – ge-
trennt für jede Empfängerin und jeden Emp-
fänger. Briefwahlunterlagen dürfen den
Wahlberechtigten nur persönlich ausgehän-
digt oder zugestellt werden. Eine Ausnahme
ist nur zulässig, wenn eine schriftliche Abhol-
vollmacht – getrennt für jede Empfängerin
und jeden Empfänger – vorgelegt wird. Dies
gilt auch für engste Angehörige. Die bevoll-
mächtigte Person muss sich auf Verlangen
ausweisen und darf zur Bundestagswahl
nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertre-
ten. Sie muss dies im Wahlbüro durch schrift-
liche Erklärung bestätigen. Briefwahlunterla-
gen müssen auch wieder rechtzeitig zurück-
geschickt oder beim Wahlbüro der Stadt
Mannheim, Rathaus E 5 abgegeben werden.
Am Wahltag können Wahlbriefe bis 18 Uhr in
den Hausbriefkasten an der Rathauspforte
eingeworfen werden. Was bis zum Wahltag,
18 Uhr, nicht im Rathaus eingegangen ist,
kommt nicht in die Auszählung. Dabei müs-
sen die Postlaufzeiten beachtet werden.

Wichtige Hinweise für die Briefwahl
Die Stimmzettel stehen voraussichtlich erst
ab Anfang Februar zur Verfügung. Das Wahl-
büro öffnet daher für die Briefwahl vor Ort
erst am 10. Februar. Die Briefwahlunterlagen
können ebenfalls erst etwa zwei Wochen vor

der Wahl versendet werden. Die Zeit ist
knapp, insbesondere für den Versand in das
und aus dem Ausland. Bei Briefwahl sollten
die Postwege mitberücksichtigt werden. Au-
ßerdem endet die Frist für die Beantragung
von Wahlscheinen mit Briefwahlunterlagen
nun gesetzlich am Freitag vor der Wahl um 15
Uhr statt wie bisher um 18 Uhr.

Schablonen für sehbehinderte und
blinde Menschen

Zur Wahl des 21. Deutschen Bundestags am
23. Februar sind alle Wahlberechtigten zur
Stimmabgabe aufgerufen.

Zur gleichberechtigten Teilnahme an der
Bundestagswahl bieten die Blinden- und
Sehbehindertenverbände kostenlos die Zu-
sendung von sogenannten Stimmzettel-
schablonen an. Die Stimmzettel werden in
die Schablonen gelegt. Damit diese richtig
angelegt werden kann, haben die Stimmzet-
tel in der oberen rechten Ecke einheitlich
eine Lochung.

Die Felder für die „Kreuzchen“ sind in der
Schablone ausgespart. Auf der Schablone
sind in großer tastbarer Schrift Erläuterun-
gen angebracht. Zusammen mit der Schablo-
ne wird – ebenfalls kostenlos – eine Audio-
CD ausgeliefert. Auf der CD, die mit handels-
üblichen CD-Playern abgespielt werden
kann, wird die Benutzung der Schablone er-
klärt und der Inhalt des Stimmzettels voll-
ständig gesprochen.

Auskünfte zu Hilfsmitteln für blinde und
sehbehinderte Personen gibt es telefonisch
unter 0761/36122.

Briefwahlbüro als „Lehrbetrieb“
Das Briefwahlbüro wird traditionell als
„Lehrbetrieb“ von den Verwaltungsauszu-
bildenden der Stadt Mannheim geführt. Be-
treut und angeleitet von zwei erfahrenen
Kräften des Fachbereichs Demokratie und
Strategie sind bei der Bundestagswahl 15
Auszubildende für die wahlberechtigten
Bürgerinnen und Bürger der Stadt im Einsatz.

Die sehr selbständige und verantwor-
tungsvolle Arbeit im jungen Team macht den
Auszubildenden viel Freude, die sie stets
auch an Kundinnen und Kunden weiterge-
ben. Gleichzeitig erwerben sie wichtige

Kenntnisse und Erfahrungen für ihren Beruf.
Das gute Arbeitsklima und die hohe Kunden-
zufriedenheit sind das Markenzeichen des
Mannheimer Wahlbüros.

Das junge Team des Wahlbüros betreut
auch den Telefon-Sammelanschluss
0621/293-9566 (Fax 0621/293-9590), die
„Wahlhotline“ der Stadt. Die jungen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter wurden gut vor-
bereitet und beantworten gerne alle Fragen
zur Wahl – nur Wahlempfehlungen geben sie
keine. Die Öffnungszeiten des Wahlbüros:
vom 10. bis zum 20. Februar: montags bis
freitags 8 bis 18 Uhr, donnerstags 8 bis 20
Uhr, am 21. Februar: 8 bis 15 Uhr

Wahlinformationen gibt es auch im Inter-
net: www.mannheim.de/wahlen.

Scharhof: neues Wahlgebäude
Der ehemalige ev. Gemeindesaal Scharhof
fällt aus bautechnischen Gründen aktuell als
Wahlgebäude leider aus. Als Ausweichlö-
sung steht die Raiffeisen zur Verfügung. Die-
se ist rollstuhlgerecht zu erreichen.

Zugelassene Wahlvorschläge
In dieser Amtsblatt-Ausgabe ist die Öffentli-
che Bekanntmachung der zugelassenen
Wahlvorschläge zu finden. Die Nummerie-
rung der Kreiswahlvorschläge richtet sich
nach der Reihenfolge der zugelassenen Lan-
deslisten in Baden-Württemberg. Gibt es für
eine Landesliste keinen zugehörigen Kreis-
wahlvorschlag im Wahlkreis, wird die Num-
mer bei den Kreiswahlvorschlägen entspre-
chend übersprungen.

Wahlinfo-App
Bei der Wahlinfo-App der Stadt Mannheim
gibt es umfangreiche Informationen. Sie in-
formiert über grundlegende und aktuelle
Themen, erinnert mithilfe von Push-Nach-
richten an wichtige Termine und beantwor-
tet viele Fragen, wie zum Beispiel: Wann fin-
det die Wahl statt? Wie kann ich per Brief-
wahl wählen? Was, wenn ich kurz vor der
Wahl umziehe? Wie lauten die amtlichen
Endergebnisse? Die barrierearme Anwen-
dung ist sowohl für Android als auch iOS er-
hältlich.

Digitale Archivsprechstunde
Mit der Digitalen Archivsprechstunde be-
schreitet das MARCHIVUM neue, inter-
aktive Wege. Interessierte chatten live
von Zuhause oder von unterwegs in ei-
nem Online-Meeting mit MARCHIVUM-
Expertinnen und -Experten zu ausgewähl-

ten Themen und erhalten direkt Antwort
auf ihre Fragen. Die Sprechstunde ver-
mittelt dieses Mal Wissen rund um das
bildungspädagogische Programm des
MARCHIVUM. Die Veranstaltung unter
dem Titel „Junges MARCHIVUM – ein An-

gebot für Geschichtsinteressierte“ findet
am Donnerstag, 13. Februar, ab 16 Uhr
statt. Der Teilnahme-Link ist
auf www.marchivum.de/
digitale-sprechstunde zu fin-
den.

Entsiegelungskonzept beschlossen
Die Stadtklimaanalyse aus dem Jahr 2020 hat
gezeigt, dass die Hauptursache für ausgepräg-
te Hitzeinseln in Siedlungsbereichen der hohe
Grad der Flächenversiegelung ist. Vor dem
Hintergrund des Klimawandels und der damit
verbundenen negativen Auswirkungen auf
Mensch und Umwelt hat der Fachbereich Geo-
information und Stadtplanung ein Entsiege-
lungskonzept für das gesamte Stadtgebiet ent-
wickelt. Der Ausschuss für Umwelt und Tech-
nik hat dem in seiner Sitzung am 21. Januar zu-
gestimmt.

Ziel des Konzepts ist es, ein geoinformati-
onsgestütztes Potenzialkataster mit Planungs-
empfehlungen aus freiraumplanerischer und
ökologischer Sicht zu erstellen. Darin werden
stadtweit konkrete Entsiegelungspotenziale
identifiziert und bewertet. Die größten Poten-
ziale liegen insbesondere in Industrie- und Ge-

werbeflächen, auf Parkplätzen, Stadtplätzen
mit geringem Grünanteil sowie in den Innen-
bereichen von Blockrandbebauungen.

Das Entsiegelungskonzept dient als Orien-
tierungsgrundlage in stadtplanerischen Pro-
zessen und verkürzt damit die fachlichen Prüf-
zeiten von Anträgen.

Insgesamt werden 31 Entsiegelungsmaßnah-
men anschaulich dargestellt und in drei Hand-
lungsfelder unterteilt: Vollentsiegelung, Teil-
entsiegelung und funktionale Entsiegelung.
Zur Veranschaulichung werden verschiedene
Grundstücke mit möglichen Entsiegelungspo-
tenzialen in räumlichen Vorher-Nachher-Zu-
kunftsbildern skizziert. Darüber hinaus werden
konkrete Entsiegelungsmaßnahmen vorge-
stellt, die bereits umgesetzt wurden oder de-
ren Finanzierung in den kommenden Jahren
gesichert ist.

Eine Entsiegelung bringt dabei nicht nur
ökologische Vorteile, sondern kann auch fi-
nanziell lohnend sein – etwa durch eine Redu-
zierung der Niederschlagswassergebühr. Dar-
über hinaus stehen Fördermittel zur Verfü-
gung, beispielsweise über die Klimaschutz-
agentur Mannheim www.klima-ma.de sowie
über Programme der KfW-Bank für Unterneh-
men.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben
die Möglichkeit, über das dauerhafte Beteili-
gungsangebot unter www.mannheim-gemein-
sam-gestalten.de eigene Entsiegelungsvor-
schläge einzubringen.

Detaillierte Informationen zum Projekt, den
geplanten Entsiegelungsmaßnahmen, deren
Kosten und Nutzen sowie weiterführende In-
halte sind unter www.mannheim-entsie-
geln.de abrufbar.
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Messungen
derGeschwindigkeit

Die Stadt Mannheim führt von Montag, 10.,
bis Freitag, 14. Februar, in folgenden Straßen
Geschwindigkeitskontrollen durch:

Emil-Heckel-Straße – Luzenbergstraße –
Meerfeldstraße (Diesterwegschule) – Schie-
nenstraße – Seckenheimer Straße – Spes-
sartstraße (Brüder-Grimm-Grundschule) –
Waldstraße – Werderplatz (Oststadtschule)

Workshop:Dieeigenen
Finanzenkennen

Die Kontaktstelle Frau und Beruf der Stadt
Mannheim veranstaltet am Dienstag, 18.
Februar, von 17 bis 19 Uhr den kostenfreien
Workshop „Die eigenen Finanzen kennen, fi-
nanzielle Unabhängigkeit gewinnen“. Ziel
des Workshops ist es, die eigenen Finanzen
zu verstehen und selbständig in die Hand
nehmen zu können, auch im Hinblick auf Al-
tersvorsorge. Eine Expertin vermittelt den
Teilnehmerinnen nützliches Praxiswissen
rund um Geld, Banken und Versicherungen.
Weitere Informationen und Anmeldung auf
www.frauundberuf-mannheim.de, per E-
Mail an frauundberuf@mannheim.de oder
telefonisch unter 0621/293-2590.

Smartphone-Gebrauchfür
SeniorinnenundSenioren

Ein Seniorenmedienmentor berät Seniorin-
nen und Senioren an den Freitagen, 7., 14., 21.
und 28. Februar, jeweils ab 10 Uhr in der
Stadtbibliothek Zweigstelle Neckarau, Hein-
rich-Heine-Str. 2, bei der Nutzung ihrer
Smartphones. Ob es sich um App-Installati-
on, Bildersortierung oder Fragen zu Updates
und Sicherheits-Tools dreht, jede Person
wird individuell unterstützt. Die Teilnahme
ist kostenlos. Eine Anmeldung ist erforder-
lich, da die Anzahl der Plätze begrenzt ist.
Anmeldung und weitere Informationen: te-
lefonisch unter 0621/293-183860

Aqua-Fitness-Kurse
Die Mannheimer Bäder bieten kurzfristig
neue Aqua-Fitness-Kurse an. Aqua-Kurse
sind ein beliebter Fitness- und Gesundheits-
sport und trainieren die Ausdauer, regen das
Herz-Kreislauf-System an und fördern die
Beweglichkeit. Die schonenden Bewegungen
gegen den Wasserwiderstand sorgen für gu-
te Trainingseffekte. Ab sofort können Plätze
für zwei Aqua-Fitness-Kurse, die ab 17. Feb-
ruar jeweils um 18.30 Uhr und 19.30 Uhr im
Gartenhallenbad Neckarau stattfinden, on-
line unter https://mannheim.baeder-sui-
te.de/de/ gebucht werden. Die Kurszeit für
die Aqua-Fitness-Kurse beträgt jeweils zehn-
mal 45 Minuten, der Kursturnus endet am 5.
Mai. Ein Kurs kostet 100 Euro inklusive Ein-
tritt.

„1Tag,1Stadt“
Anlässlich des 25. Jubiläums vom Muse-
ums-PASS-Musées, zu dessen Verbund
auch das MARCHIVUM gehört, sind alle
Ausstellungen am Freitag, 14. Februar,
von 12 bis 21 Uhr kostenfrei geöffnet. Zu-
dem gibt es ab 18 Uhr noch einen span-
nenden und kurzweiligen Bildervortrag,
der die Besucherinnen und Besucher ins
Mannheim der Weimarer Republik führt.
Es finden auch Führungen durch die Aus-
stellungen statt. 12 Uhr: „Typisch Mann-
heim!“, 14 Uhr: „Was hat das mit mir zu
tun?“, 16 Uhr: „Wie Tag und Nacht – Leben
in den Goldenen Zwanzigern“. Treffpunkt
für die Führungen ist im Foyer im Erdge-
schoss.

STADT IM BLICK Handwerksbetriebe für die Wärmewende fit machen
Ende Januar wurde die erste Schulung der
Wärmewende Akademie abgeschlossen.
Das im November 2024 eröffnete Schu-
lungs- und Vernetzungszentrum in Neckar-
au soll lokale Handwerksbetriebe gewerke-
übergreifend durch Schulungen zusam-
menbringen und so zur Koordination der
Wärmewende in Mannheim beitragen. Bei
dieser ersten Schulung, die am 29. und 30.
Januar durchgeführt wurde, haben Ober-
bürgermeister Christian Specht und MVV-
Vertriebsvorstand Ralf Klöpfer die teilneh-
menden Handwerksbetriebe begrüßt.

Die Handwerkerinnen und Handwerker
erhielten in der Schulung einen Überblick
über die aktuellen gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen beim Heizungstausch, Informa-
tionen zur Kommunalen Wärmeplanung
der Stadt Mannheim, klimafreundlichen
Wärmelösungen wie Fernwärme und Wär-
mepumpen sowie deren jeweilige Förde-
rungs- und Finanzierungsmöglichkeiten.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer er-
hielten mit dem Abschluss der Schulung
eine Bescheinigung, die sie gegenüber Kun-
dinnen und Kunden als Partnerinnen und
Partner der Wärmewende Akademie aus-
weist. Damit können sie sich in die digitale

Fachpartnersuche mit geschulten Fachbe-
trieben aufnehmen lassen, die ab Februar
für Bürgerinnen und Bürger unter www.kli-
ma-ma.de/waermewende verfügbar ge-
macht wird. Darin können Interessierte die
gewünschte Heizungslösung auswählen
und erhalten dann eine Übersicht der pas-
senden Fachbetriebe, die die Schulung der
Wärmewende Akademie durchlaufen ha-
ben und damit bestens über die Wärme-

wende in Mannheim informiert sind.
„Viele Menschen sind durch die Wärme-

wende verunsichert, weil sie sich nicht aus-
reichend darüber informiert fühlen, welche
alternative Heizung für ihr Haus oder ihre
Wohnung geeignet ist und wie diese geför-
dert und finanziert werden kann. Diese In-
formationslücke wollen wir mit der bisher
einmaligen Wärmewende Akademie schlie-
ßen“, erklärt Oberbürgermeister Christian
Specht. „Dort vermitteln wir Handwerksbe-
trieben in kompakten Schulungen Informa-
tionen zur Kommunalen Wärmeplanung,
zum neuesten Stand der Technik und den
jeweils aktuellsten Fördermöglichkeiten.
So können sie in Verbindung mit ihrem gro-
ßen Fachwissen ihre Kundinnen und Kun-
den optimal und individuell beraten. Auch
für Bürgerinnen und Bürger wird die Wär-
mewende Akademie direkt Informationen
zu ihrer individuellen Wärmewende bereit-
stellen und auf der Seite der Klimaschutz-
agentur Mannheim eine Liste von in Schu-
lungen weiterqualifizierten Betrieben ver-
öffentlichen.“

„Die erste Schulung der Wärmewende
Akademie ist mit dreißig Teilnehmerinnen
und Teilnehmern ausgebucht und damit ein

voller Erfolg. Sie markiert einen bedeuten-
den Schritt in Richtung einer klimaneutra-
len Zukunft für Mannheim“, so MVV-Ver-
triebsvorstand Ralf Klöpfer. „Durch die ge-
zielte Schulung von Handwerksbetrieben
und umfassende Informationen zum kom-
munalen Wärmeplan und Gebäudeenergie-
gesetz, zu klimafreundlichen Wärmelösun-
gen sowie deren Finanzierungs- und För-
dermöglichkeiten schaffen wir eine solide
Grundlage für individuelle, nachhaltige
Heizlösungen. Dieses gemeinsame Engage-
ment in Form der Wärmewende Akademie
nimmt Unsicherheiten, fördert Vertrauen,
gibt Orientierung und zeigt damit Wege
auf, wie wir gemeinsam die Wärmewende
erfolgreich erreichen können.“

Die Schulungen für Handwerksbetriebe
werden in regelmäßigen Abständen ange-
boten. Die nächsten Termine sind bereits
für den 12. und 13. März sowie den 21. und 22.
Mai angesetzt. Interessierte Handwerksbe-
triebe können sich schon jetzt über die
Website www.waermewende-akademie.de
kostenfrei anmelden. An einer weiterfüh-
renden Aufbauschulung für Handwerkerin-
nen und Handwerker sowie Formaten für
andere Betriebe wird aktuell gearbeitet.

Ergebnisse der Mobilitätsbefragung
Die Mannheimerinnen und Mannheimer le-
gen insgesamt 70 Prozent ihrer Wege inner-
halb der Stadt (sogenannter Binnenverkehr)
klimafreundlich zu Fuß, mit dem Rad oder
dem ÖPNV zurück. Das sind die Ergebnisse
der jüngsten Mobilitätsbefragung „Mobili-
tät in Städten – SrV“. Die Wege mit dem so-
genannten Umweltverbund haben sich seit
der letzten Befragung gesteigert (2018: 67
Prozent). Gewinner ist hier vor allem der
Fußverkehr (2018: 34 Prozent; 2023: 38 Pro-
zent), aber auch der Radverkehrsanteil ist
um 2 Prozent gestiegen (2018: 20 Prozent;
2023: 22 Prozent). Die zurückgelegten Wege
mit dem ÖPNV sind leicht rückläufig (2018:
13 Prozent; 2023: 10 Prozent).

„Die jüngsten Ergebnisse sind erfreulich
und bestärken die Stadt in ihren Planungen,
aktive und umweltfreundliche Mobilität
weiter auszubauen. Der sogenannte Modal
Split, also die auf die Wege der Einwohnerin-
nen und Einwohner bezogene Verkehrsmit-
telwahl, liefert uns wichtige und aktuelle Er-
kenntnisse. Fuß- und Radverkehr sowie

ÖPNV sollen auch künftig im Sinne einer kli-
mafreundlichen und lebenswerten Stadt im
Fokus stehen“, sagt Bürgermeister Ralf Ei-
senhauer.

Wie schon bei der Erhebung 2018 wurde
die Stichprobe so gewählt, dass zwischen
dem Verkehrsverhalten in der Kernstadt und
den äußeren Stadtbezirken unterschieden
werden kann. In der dicht besiedelten Kern-
stadt (Innenstadt und angrenzende Stadtbe-
zirke) liegt der Radverkehrsanteil bei 28 Pro-
zent und konnte sich im Vergleich zur vorhe-
rigen Befragung deutlicher steigern (2018: 23
Prozent). Bewohnerinnen und Bewohner der
Kernstadt sind auch sehr oft (2018: 41 Pro-
zent, 2023: 44 Prozent) zu Fuß unterwegs. In
den äußeren Stadtbezirken wird hingegen
weiterhin häufig das eigene Auto genutzt
(2018: 39 Prozent, 2023: 38 Prozent).

Plausible Erklärungen können in einem
tatsächlich geänderten Nutzungsverhalten
liegen, das auf geänderte Rahmenbedingun-
gen und Gelegenheitsstrukturen zurückzu-
führen ist. Die Ausweitung von Homeoffice

und Mobilem Arbeiten verringert die Anzahl
der Arbeitswege insgesamt. Insbesondere
bei mittleren und langen Strecken könnten
dadurch Wege entfallen sein. Andererseits
stieg das Bedürfnis kleiner Spaziergänge.
Die Corona-Pandemie hat grundsätzlich die
Option des Zufußgehens aus verschiedenen
Gründen wieder mehr ins Mobilitätsbe-
wusstsein gerückt. Zuletzt förderte auch die
deutlich höhere Verfügbarkeit von E-Bikes,
dass die Wegelängen im Radverkehr zuneh-
men: In Distanzen zwischen fünf und zehn
Kilometern ist der Radverkehrsanteil deut-
lich gestiegen (2018: 12 Prozent, 2023: 19 Pro-
zent) und demnach mehr Menschen vom ei-
genen Auto oder dem ÖPNV aufs (E-)Rad
umgestiegen.

Für die von der TU Dresden durchgeführte
Studie wurden erneut zirka 2000 Mannhei-
merinnen und Mannheimer zu ihrem Ver-
kehrsverhalten an Werktagen von Februar
2023 bis Januar 2024 befragt und sie verfass-
ten Wegeprotokolle. Die Erhebung „Mobili-
tät in Städten-SrV “ dient der Ermittlung von

Mobilitätskennwerten der städtischen
Wohnbevölkerung und findet alle 5 Jahre
statt. Im Ergebnis liegen umfangreiche Er-
kenntnisse zum Stand und zur Entwicklung
des städtischen Einwohnerverkehrs vor.

Neben den Aussagen zur Verkehrsmittel-
wahl der Bevölkerung, dem „Modal Split“,
enthält die Untersuchung viele weitere Aus-
sagen zum Mobilitätsverhalten zum Beispiel
zu Verkehrszwecken, Reisezeiten und Fahr-
zeugausstattung pro Haushalt und stellt so-
mit eine wichtige Grundlage für die Ver-
kehrsplanung dar.

Die Stadt Mannheim dankt allen Teilneh-
merinnen und Teilnehmern der Erhebung.
Deutschlandweit beteiligten sich mehr als
280.000 Personen zeitgleich in etwa 500
Städten und Gemeinden an der aktuellen
Studie.

Weitere Informationen:

www.mannheim.de/
mobilitaet-in-staedten

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung
des Bezirksbeirats Seckenheim

Mittwoch, 12.02.2025, 19:00 Uhr, Siedlerheim
Schwabenstraße 70, 68239 Mannheim

1. Vorstellung des Vereinsbeauftragten - mündlicher Bericht
2. BeratungsstellezurSchaffungvonWohnraumimBestand-mündlicherBericht
3. Sachstand Kita und Hortbetreuung
4. Bebauungsplan Nr. 63.33 „Otto-Bauder-Anlage“ in Mannheim – Seckenheim

Hier: Beschluss des Rahmenplans
5. Stadtbezirksbudget - mündlicher Bericht über die Verwendung der Mittel
6. Anfragen / Verschiedenes

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Ausschusses
für Sport und Freizeit

am Donnerstag, den 13.02.2025 um 16:00 Uhr, im Ratssaal
Stadthaus N 1, 68161 Mannheim

Die Sitzung kann direkt vor Ort mitverfolgt werden. Hinweise zum Livestream
finden Sie unter www.mannheim-videos.de
1 „Offensive Kindheit Aktiv“ – Zwischenstand und Ausblick
2 Sportlerehrung 2024
3 Abfrage des Quorums für Anträge nach § 14 Geschäftsordnung für den Ge-

meinderat der Stadt Mannheim ohne Aussprache
4 Anfragen
5 Anregungen und Mitteilungen an die Verwaltung

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Ausschusses
für Sicherheit und Ordnung

am Dienstag, den 11.02.2025 um 16:00 Uhr, im Ratssaal
Stadthaus N 1, 68161 Mannheim

Die Sitzung kann direkt vor Ort mitverfolgt werden.
Hinweise zum Livestream finden Sie unter www.mannheim-videos.de
1 Maßnahmengenehmigung für die Vergabe der Abschleppleistungen auf

dem Stadtgebiet Mannheim und Antrag
2 Information über die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und Feuer-

wehrgeräten
3 Vorstellung der Ergebnisse der Fokusbefragung Schmutz und Müll

und Anfrage / Antrag
4 Einsetzung eines Wildtierbeauftragten; Antragsteller/in: AfD
5 Abfrage des Quorums für Anträge nach § 14 Geschäftsordnung für den Ge-

meinderat der Stadt Mannheim ohne Aussprache
6 Anfragen
7 Anregungen und Mitteilungen an die Verwaltung

Wahlbekanntmachung
1. Am 23.02.2025 findet die

Wahl zum 21. Deutschen Bundestag
statt.

Die Wahl dauert von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

2. Die Stadt Mannheim ist in 160 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt, daneben
wurden 74 Briefwahlbezirke gebildet.
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom
13.01.2025 bis 02.02.2025 übersandt worden sind, sind derWahlbezirk und der
Wahlraum angegeben, in dem die Wahlberechtigten wählen können.
Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um
14.00 Uhr in der Integrierten Gesamtschule-Herzogenried (IGMH), Herzogen-
riedstraße 50, 68169 Mannheim zusammen. Die Auszählung beginnt um 18.00
Uhr
3. Jeder bzw. jedeWahlberechtigte kann nur in demWahlraum desWahlbezirks
wählen, in dessen Wählerverzeichnis er bzw. sie eingetragen ist.
Die Wählerinnen und Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Per-
sonalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler bzw. jede Wählerin be-
kommt bei Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel ausgehändigt.
JederWähler bzw. jedeWählerin hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer
a) für dieWahl imWahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerberinnen

und Bewerber der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Par-
tei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei anderen
Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kennworts und rechts von dem Namen
jedes Bewerbers bzw. jeder Bewerberin einen Kreis für die Kennzeichnung,

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Partei-
en, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die
Namen der ersten fünf Bewerberinnen und Bewerber der zugelassenen Lan-
deslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeich-
nung.

Der Wähler bzw. die Wählerin gibt die Erststimme in der Weise ab,
dass auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen
Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich gemacht
wird, welchem Bewerber bzw. welcher Bewerberin sie gelten soll,

und die Zweitstimme in der Weise,
dass auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen
Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich gemacht
wird, welcher Landesliste sie gelten soll.

Der Stimmzettel muss vom Wähler bzw. von der Wählerin in einer Wahlkabine
des Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in
der Weise gefaltet werden, dass die Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der
Wahlkabine darf weder fotografiert noch gefilmt werden.
4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende
Ermittlung und Feststellung desWahlergebnisses imWahlbezirk sind öffentlich.
Alle haben Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts mög-
lich ist.
5. Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl
im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises
oder
b) durch Briefwahl
teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen
amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen
amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und den Wahlbrief mit dem Stimm-
zettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen
Wahlschein so rechtzeitig der auf demWahlbriefumschlag angegebenen Stelle
zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahl-
brief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.
6. Jeder bzw. jedeWahlberechtigte kann sein bzw. ihrWahlrecht nur einmal und
nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts durch eine Vertretung

anstelle des bzw. der Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 14 Absatz 4 des Bun-
deswahlgesetzes). Ein Wahlberechtigter bzw. eine Wahlberechtigte, der bzw.
die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Stimmabgabe
gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die
Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von dem bzw. von
der Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung
beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Ein-
flussnahme erfolgt, die selbstbestimmteWillensbildung oder Entscheidung des
bzw. der Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessen-
konflikt der Hilfsperson besteht (§ 14 Absatz 5 des Bundeswahlgesetzes).
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt
oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz
entgegen der Wahlentscheidung des bzw. der Wahlberechtigten oder ohne
eine geäußerteWahlentscheidung des bzw. derWahlberechtigten eine Stimme
abgibt. DerVersuch ist strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 des Strafgesetzbuches).
7. Hinweise zur Wahlstatistik
In den Wahlbezirken 031.22, 071.12, 150.13 und im Briefwahlbezirk 019.93 wird
die Bundestagswahl im Rahmen der repräsentativen Wahlstatistik nach Ge-
schlecht und Geburtsjahresgruppen der Wählerinnen und Wähler ausgewertet.
Hierfür werden 12 verschiedene Stimmzettel mit Kennbuchstaben von A bis M
verwendet. Andere Stimmzettel sind in diesen Wahlbezirken nicht zugelassen.
DasVerfahren ist im Gesetz über die allgemeine und die repräsentativeWahlsta-
tistikbeiderWahlzumDeutschenBundestagundbeiderWahlderAbgeordneten
des Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland (Wahlstatis-
tikgesetz -WStatG) geregelt. Es ist sichergestellt, dass dasWahlgeheimnis nicht
verletzt wird.
Informationen zur gesetzlichen Wahlstatistik oder zu anderen Wahlfragen er-
teilt Ihnen gerne das Wahlbüro, Rathaus E 5, Telefon: 0621/293-9566, Fax:
0621/293-9590, E-Mail wahlbuero@mannheim.de, Informationen im Internet
unter www.mannheim.de/wahlen.
Die Öffnungszeiten desWahlbüros: vom 10. bis zum 20. Februar: MO – FR 8.00
bis 18.00 Uhr, DO 8.00 bis 20.00 Uhr, am 21. Februar: 8.00 bis 15.00 Uhr.

Mannheim, 06. Februar 2025
Stadt Mannheim, Fachbereich Demokratie und Strategie - Geschäftsstelle des
Kreiswahlleiters

Allgemeinverfügung der Stadt Mannheim
zur Gebietsfestlegung der Sperrzone II und Festlegung der

Seuchenbekämpfungsmaßnahmen innerhalb dieser
Restriktionszone betreffend die Afrikanische Schweinepest nach derVer-

ordnung (EU) 2016/429 zuTierseuchen
(„Tiergesundheitsrecht“), der Durchführungsverordnung (EU)

2018/1882, der DelegiertenVerordnung (EU) 2020/687, der
Durchführungsverordnung (EU) 2023/594 sowie der

Schweinepest-Verordnung (SchwPestV)
Aufgrund von Art. 6 Abs.3, Art. 8 Abs.1 und Abs.2 VO (EU) 2023/594 i.V.m. Art.
63 ff.VO (EU) 2020/687 i.V.m. Art. 70 Abs. 1 lit. b, 61 ff.VO (EU) /2016/429 i.V.m.
Art. 71 Abs. 1VO (EU) 2016/ 429, § 14d SchwPestV vom 8. Juli 2020 (BGBl. I S.
1605), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 6. November 2020 geän-
dert worden ist, ergeht folgende

Allgemeinverfügung:
I.

1. Die Allgemeinverfügung zur Gebietsfestlegung der Sperrzone II und Festle-
gung der Seuchenbekämpfungsmaßnahmen innerhalb dieser Restriktionszo-
ne betreffend die Afrikanische Schweinepest der Stadt Mannheim vom
06.12.2024 wird aufgehoben und durch diese ersetzt.
2. Zum Schutz gegen die Afrikanische Schweinepest beiWildschweinen (ASP)
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wird folgende Sperrzone II festgelegt:
2.1. Die Sperrzone II betrifft das gesamte Gebiet des Stadtkreises Mann-
heim.

II.
1. In der Sperrzone II gelten folgende Anordnungen:
1.1. Allgemeine Maßnahmen
1.1.1. DasVerbringen von lebendenWildschweinen innerhalb und aus der
Sperrzone II heraus ist verboten.
1.1.2. Das Verbringen von in der Sperrzone II erlegten Wildschweinen
bzw. von frischem Wildschweinefleisch, Wildschweinefleischerzeugnis-
sen, anderen Erzeugnissen tierischen Ursprungs und sonstiger tierischer
Neben- und Folgeprodukte, das oder die von Wildschweinen gewonnen
wurde(n), ist innerhalb der Sperrzone II und aus dieser heraus verboten.
Das Verbot gilt auch für den privaten häuslichen Gebrauch und für die Ab-
gabe von kleinen Mengen von Wildschweinen oder Wildschweinefleisch
direkt an den Endverbraucher und örtliche Betriebe des Einzelhandels,
die diese direkt an Endverbraucher abgeben. Abweichend vom Verbrin-
gungsverbot ist das Verbringen von innerhalb der Sperrzone II erlegten
Wildschweinen von dem Erlegeort/Fundort in die üblicherweise genutzte
Wildkammer zulässig, sofern sich diese in der Sperrzone II befindet. Au-
ßerdem ist dasVerbringen in eine von den Behörden gesondert aufgestell-
te Wild-/Kühlkammer in der Sperrzone II zulässig.
Abweichend vom Verbringungsverbot kann das Verbringen von frischem
Wildschweinefleisch, Fleischzubereitungen oder Fleischerzeugnissen,
die aus solchem Fleisch bestehen oder solches enthalten, nach einer ne-
gativen virologischen Untersuchung auf ASP in folgenden Fällen unter
Beachtung des Merkblatts „Verbringen von Wildschweinefleisch und -er-
zeugnissen innerhalb und außerhalb der SZ I, II und III“ durch den Veteri-
närdienst der Stadt Mannheim genehmigt werden:
a) für den privaten häuslichen Verbrauch nur innerhalb der Sperrzone II.
Die Genehmigung für den privaten häuslichenVerbrauch in der Sperrzone
II gilt als erteilt, wenn nach Erhalt eines negativen Befundes eine Kontakt-
aufnahme durch den Veterinärdienst der Stadt Mannheim nicht erfolgt;
b) zur Abgabe nur innerhalb der Sperrzone II an einen Fleischverarbei-
tungsbetrieb zur risikominimierenden Behandlung gem. Anhang VII der
Verordnung (EU) 2020/687 (z.B. Metzgereien) innerhalb der Sperrzone II
und ausschließlich zur direkten Abgabe an den Endverbraucher innerhalb
der Sperrzone II;
c) zur Abgabe an einen zugelassenen benannten Verarbeitungsbetrieb
zur risikominimierenden Behandlung gem. Anhang VII der Verordnung
(EU) 2020/687.
1.1.3. Für das gesamte Gebiet der Sperrzone II wird eine Leinenpflicht für
Hunde angeordnet. Davon ausgenommen sind Gebiete, die zusammen-
hängend bebaut sind sowie der Bereich der Neckarwiesen zwischen der B
44 und der B 38.
Die Anordnung gilt nicht für eingesetzte Kadaversuchhunde im bestim-
mungsgemäßen Einsatz, brauchbare Jagdhunde auf der Nachsuche und
die Ausbildung und Prüfung von Jagdhunden. Ferner ausgenommen sind
erforderliche Einsätze und das Training von Hirten-, Blinden-, Polizei- und
Rettungshunden.
Sonstige Regelungen zu Anleinpflichten insb. aus § 6 der Polizeiverord-
nung zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung auf öffentlichen
Straßen und Anlagen und zur Abwehr von verhaltensbedingten Gefahren
im Stadtkreis Mannheim (Allgemeine Polizeiverordnung) in der jeweils
gültigen Fassung bleiben von dieser Allgemeinverfügung unberührt.
1.1.4. Veranstaltungen jeglicher Art mit Schweinen und auf Schweinebe-
trieben sind in der Sperrzone II untersagt (z.B. Messen, Versteigerungen,
Bauernhofschulungen für Kinder usw.).
1.1.5. GrundstückseigentümerInnen und GrundstücksbesitzerInnen ha-
ben das Betreten ihrer Grundstücke in der freien Landschaft und in den
unmittelbar daran angrenzenden Bereichen in Ortslagen durch
a) Beauftragte der Veterinärbehörde und diese begleitende, waffentra-
gende Personen zum Zwecke der Suche von Kadavern von Wildschwei-
nen mit Suchhunden oder
b) beauftragte Personen der Veterinärbehörde, die Drohnen zu diesem
Zweck steuern oder
c) Beauftragte derVeterinärbehörde zum Zwecke der Bergung und Bepro-
bung von Kadavern von Wildschweinen
zu dulden.
1.1.6. Radfahren einschl. Mountainbikefahren, Reiten, Fußgängerver-
kehr und das Fahren mit Krankenfahrstühlen ist imWaldgebiet der in Ziffer
I.2.1. bestimmten Sperrzone II ausschließlich auf befestigten Waldwegen
oder gekennzeichneten Rad-, Reit- und Wanderwegen gestattet, die von
Waldbesitzerinnen und Waldbesitzern oder mit deren Zustimmung ange-
legt oder gekennzeichnet wurden. Angelfischerei und Erwerbsfischerei
bleiben erlaubt mit der Maßgabe, dass das Wegegebot beachtet wird. Ein
kurzfristiges Verlassen der befestigen Wege für maximal 15 Meter zum
Zwecke des Erreichens des Ufers bzw. der Angelstelle ist hierbei un-
schädlich. Die Einhaltung der Biosicherheitsmaßnahmen muss dabei ge-
währleistet sein.
Die Nutzung von Mountain-Bike-Trails ist in der in Ziffer I.2.1.bestimmten
Sperrzone II untersagt.
1.1.7. Im gesamten Gebiet der in Ziffer I.2.1. bestimmten Sperrzone II sind
Geocaching und andere Formen der Schnitzeljagd verboten. Davon aus-
genommen sind Gebiete, die zusammenhängend bebaut sind.
1.1.8. Zur Verhinderung der Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest
werden in der Sperrzone II Zäune errichtet; diese können mobil oder fest
sein. Die Errichtung von mobilen und festen Zäunen in der Sperrzone II ist
für die Dauer der Geltung dieser Allgemeinverfügung von Grundeigentü-
merInnen, Nutzungsberechtigten und Personen, die so am Durchgang
gehindert werden, zu dulden. Durchlässe und Tore sind immer geschlos-
sen zu halten und nach Verwendung immer wieder unverzüglich zu ver-
schließen.
1.1.9. Im gesamten Gebiet der in Ziffer I.2.1. bestimmten Sperrzone II ist
die Nutzung von Grillplätzen verboten. Davon ausgenommen sind Grill-
plätze, die sich innerhalb oder im unmittelbaren Umfeld (max. 100 Meter)
von im Zusammenhang bebauten Ortslagen befinden.
1.1.10. Veranstaltungen jeglicher Art außerhalb der im Zusammenhang
bebauten Ortslagen werden untersagt. Auf Antrag kann eine Ausnahme
unter Auflagen genehmigt werden. Der Antrag ist mindestens 4 Wochen
vor dem beabsichtigten Veranstaltungsdatum einzureichen. Dem Antrag
ist ein Veranstaltungskonzept beizulegen, aus dem insbesondere hervor-
geht, dass das Wegegebot eingehalten und die Tierseuchenbekämpfung
dadurch nicht gefährdet wird. Ausgenommen vom Veranstaltungsverbot
ist die Durchführung von Maßnahmen zur Jagdhundeausbildung. Veran-
staltungen amTag, die durch forstliches Fachpersonal oder staatlich zerti-
fizierte Waldpädagoginnen und -pädagogen durchgeführt werden, insbe-
sondere Bildungsmaßnahmen der öffentlichen Hand und waldpädagogi-
sche Veranstaltungen, werden vom Verbot von Veranstaltungen außer-
halb bebauter Ortslagen ausgenommen.
1.1.11. Der Betrieb und die Nutzung von Waldkindergärten bleibt erlaubt
unter der Maßgabe, dass ein Aufenthalt nur im umfriedeten Gebiet sowie
in den üblichen Aufenthaltsbereichen stattfindet. Es ist ausnahmsweise
erlaubt, die befestigten/angelegten Wege zu verlassen, um sich auf eine
üblicherweise genutzte Aufenthaltsfläche zu bewegen, wenn der Weg
nicht länger als 15 m ist und entsprechend eingesehen werden kann.
1.1.12. Waldbesitzerinnen und Waldbesitzern in der Sperrzone II ist die
Ausübung forstwirtschaftlicher Tätigkeiten grundsätzlich gestattet, sofern
die Einhaltung der Biosicherheitsmaßnahmen dabei jederzeit gewährleis-
tet ist. Allerdings sind die Tätigkeiten auf das notwendige Mindestmaß zu
beschränken. Es gilt, die Störung bzw. Beunruhigung von Schwarzwild
bestmöglich zu vermeiden. Es wird, soweit technisch möglich, die Nut-
zung von Elektrogeräten (Akkusägen etc.) empfohlen. Die Maßnahmen
dürfen nur tagsüber – zwischen 30 Minuten vor Sonnenaufgang und 30
Minuten nach Sonnenuntergang – durchgeführt werden.
Als notwendige Tätigkeiten werden vor allem folgende Maßnahmen er-
achtet:Verkehrssicherungsmaßnahmen, Monitoring und Holzeinschlags-
maßnahmen, inkl. Rückung im Rahmen des Waldschutzes, Maßnahmen
derWaldbrandverhütung, Maßnahmen zur Neuanlage und Sicherung von
Forstkulturen und Jungbeständen, Maßnahmen der Hiebsvorbereitung,
räumlich begrenzte Durchforstungs- und Pflegeeingriffe inkl. Rückung au-

ßerhalb von Schwarzwildeinständen, Holzabfuhr auf Abfuhrwegen, Un-
terhaltung von Waldwegen zum Zwecke des Vermögenserhaltes und der
Sicherung der Lenkungsfunktion derWaldbesucherInnen (Wegegebot für
Erholungssuchende). Grundsätzlich gilt, dass die vorgenannten Maßnah-
men durch WaldbesitzerInnen oder beauftragte Unternehmen durchge-
führt werden können. Privates Holzwerben mit Holzleseschein und
Schlagraumaufarbeitung sind verboten. Des Weiteren können Ausnah-
men, insbesondere um Ausgleichsmaßnahmen für Infrastrukturprojekte
durchzuführen, zugelassen werden.
1.1.13. DieVerwendung von Feuerwerkskörpern und pyrotechnischen Ge-
genständen aller Kategorien ist innerhalb bebauter Ortsteile erlaubt, sofern
ein Mindestabstand von 300 Metern zum Waldrand eingehalten wird. Wird
dieser im Einzelfall unterschritten, gilt die Regelung für dieVerwendung von
Feuerwerkskörpern außerhalb bebauter Ortsteile entsprechend.
Die Verwendung von Feuerwerkskörpern außerhalb bebauter Ortsteile
bedarf der Einzelgenehmigung, wobei im Rahmen des Antrages der Ort,
die Höhe und die Lautstärke der zum Einsatz geplanten Feuerwerkskör-
per anzugeben sind und durch die geplante Feuerwerk-/Pyrotechniknut-
zung dieTierseuchenbekämpfung nicht gefährdet wird. Dies kann formlos
an veterinaerdienst@mannheim.de erfolgen. Anträge sind mindestens
vier Wochen vor der beabsichtigten Nutzung einzureichen. Sofern die
Nutzung innerhalb der nächsten vier Wochen nach Inkrafttreten dieser
Verordnung beabsichtigt ist, darf übergangsweise der Antragszeitraum
unterschritten werden. Die Nutzung von Böllerschüssen o.ä. ist untersagt.
1.1.14. Im gesamten Gebiet der in Ziffer I.2.1. bestimmten Sperrzone II
wird das Betreiben von Maislabyrinthen untersagt. Eine Ausnahme kann
auf Antrag genehmigt werden, wenn ein Konzept nachgewiesen wird, wel-
ches den Aufenthalt von Wildschweinen in dem Labyrinth ausschließt.
1.1.15. Die Nutzung von motorisierten Gleitschirmen, Motorschirmen
oder vergleichbaren Luftsportgeräten über der Sperrzone II ist untersagt.
1.1.16. Im gesamten Gebiet der in Ziffer I.2.1 bestimmten Sperrzone II
wird Camping in der Wildnis untersagt. Ausgenommen davon sind umfrie-
dete Flächen. Für andere Flächen kann eine Ausnahme genehmigt wer-
den. Der Antrag ist mindestens 4 Wochen vor der beabsichtigten Nutzung
einzureichen.
1.2. Die Jagd im Allgemeinen und auf Wildschweine im Besonderen be-
treffende Maßnahmen
1.2.1. Es gilt ein Jagdverbot.
Ausgenommen von dem Jagdverbot sind von den zuständigen Behörden
angeordnete Einzelfallmaßnahmen zur Seuchenbekämpfung.
Die Jagd auf alle Arten von Wild, auch auf Wildschweine, ist in der Sperr-
zone II mit Ausnahme einer Fläche nördlich der A 6, begrenzt im Westen
durch die B 44, im Norden und Osten jeweils durch die Stadtgrenze unter
folgenden Maßgaben gestattet:
a) Die Jagd ist so auszuüben, dass einVersprengen derWildschweine mög-
lichst verhindert wird. DieVerwendung von Schalldämpfern wird empfohlen.
Die Jagd auf Schwarzwild in der Sperrzone II ist genehmigungspflichtig.
Die Genehmigung gilt als grundsätzlich erteilt. Die Genehmigung erlischt,
sobald der Veterinärdienst Kenntnis über einen ASP-Verdachtsfall erhält.
Hierüber wird die Jägerschaft über die Jägervereinigungen informiert. Die
Genehmigung lebt wieder auf, sobald derVeterinärdienst der Stadt Mann-
heim über das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA)
Karlsruhe über ein negatives ASP-Ergebnis informiert wurde. Auch hier-
über wird die Jägerschaft über die Jägervereinigungen informiert.
b) Die Jagdausübungsberechtigten haben die Schwarzwild-Strecken täg-
lich mit der punktgenauen Angabe des Erlegungsortes in das Wildtierpor-
tal einzutragen.
c) Der Einsatz von Jagdhunden und Jagdhelfern (Treibern) zur flächigen
Beunruhigung des Wildes ist untersagt. Unter das Beunruhigen mit Jagd-
hunden fällt auch das Brackieren.
d) Die Durchführung von Bewegungsjagden und Erntejagden ist unter-
sagt.
Es wird zur verstärkten Bejagung vonWildschweinen in der Sperrzone II auf-
gerufen. Dies gilt nicht mit für die Fläche nördlich der A 6, begrenzt imWesten
durch die B 44, im Norden und Osten jeweils durch die Stadtgrenze.
Bei der Jagdausübung nach Ziff. 1.2.1. und 1.2.2. sind folgende Biosicher-
heitsmaßnahmen einzuhalten:
HalterInnen von Hausschweinen und MitarbeiterInnen von Hausschwei-
nebetrieben dürfen nicht an der Jagd teilnehmen.
Jeglicher Kontakt von Hunden mit Wildschweinen ist zu vermeiden.
Sofern ein Kontakt von Hund oder Mensch mit Wildschweinen nicht ver-
mieden werden kann, ist eine Dekontamination durchzuführen. Das be-
deutet mindestens abwaschen insbesondere der Hundepfoten, des Fan-
ges, der Riemen, Halsbänder mit geeignetem Shampoo. Reinigung und
Desinfektion der Schuhe oder Schuhwechsel vor Zustieg in das genutzte
Kraftfahrzeug. Desinfektion der Transportbox.
Beim Verlassen der Sperrzone II ist in jedem Fall eine Dekontamination
der Schuhe vor dem Zustieg in das genutzte Fahrzeug durchzuführen
oder die Schuhe zu wechseln. Ebenso ist das Fahrzeug vorab möglichst
äußerlich zu reinigen und zu desinfizieren, sofern Wege verlassen wur-
den. Bevor Hunde in die Fahrzeugbox gesetzt werden, sind mindestens
Fang und Pfoten zu reinigen. Die Jagdkleidung ist regelmäßig bei mindes-
tens 60 Grad unter Zugabe von Waschmittel zu reinigen. Fahrzeuge, die
bei der Jagd in Sperrzonen eingesetzt wurden, dürfen ohne vorhergehen-
de Reinigung und Desinfektion nicht auf einen Schweinehaltungsbetrieb
fahren. Hund und Jagdkleidung dürfen ohne Reinigung und Waschung
nicht auf einen Schweinehaltungsbetrieb gebracht werden.
Für den Fall, dass erlegteWildschweine verwertet werden:
1.2.3 Für den Fall, dass erlegte Wildschweine verwertet werden, haben
Jagdausübungsberechtige sicherzustellen, dass jedes erlegte Wild-
schwein unverzüglich mit einer orangefarbenen Wildmarke gekennzeich-
net und in auslaufsicheren Behältnissen zu der üblicherweise genutzten
Wildkammer gebracht wird. Auch das Aufbrechen darf erst an diesem Ort
erfolgen.
1.2.4 Konfiskate eines jeden erlegten Wildschweins sind an einer Ver-
wahrstelle in der Sperrzone II in den dafür vorgesehenen Behältnissen für
den Zweck der unschädlichen Beseitigung in einem Verarbeitungsbetrieb
für Material der Kategorie 1 nach Art. 24 Abs. 1 Buchst. a der VO (EG) Nr.
1069/2009 zu entsorgen. Der Transport hat in auslaufsicheren, leicht zu
reinigenden Behältnissen zu erfolgen.
1.2.5 Jagdausübungsberechtigte haben sicherzustellen, dass von jedem
erlegten Wildschwein Proben zur serologischen und virologischen Unter-
suchung auf Afrikanische Schweinepest entnommen und jeweils mit ei-
nem Untersuchungsantrag und unter Angabe des genauen Ortes (Revier-
ID und mit GPS-Daten) an das Chemische und Veterinäruntersuchungs-
amt (CVUA) Karlsruhe zur Untersuchung übersandt werden. Bei Tupfer-
proben ist auf eine hinreichende Durchtränkung zu achten. Beim Versand
der Proben ist sicherzustellen, dass keine bluthaltigen Flüssigkeiten au-
ßerhalb der Probenbeutel auftreten.
1.2.6 Jedes erlegte Wildschwein ist bis zum Vorliegen des negativen Un-
tersuchungsergebnisses in der üblicherweise genutzten Wildkammer un-
ter Kontrolle des Jagdausübungsberechtigten aufzubewahren. Alternativ
besteht die Möglichkeit, dass der/die Jagdausübungsberechtigte das in
der Sperrzone II erlegte Wildschwein zerlegt und die Stücke bis zum Vor-
liegen eines negativen Untersuchungsergebnisses in verschlossenenVa-
kuumbeuteln aufbewahrt; diese dürfen tiefgefroren werden. Jeder Vaku-
umbeutel muss mit der Nummer der (roten) Wildursprungsmarke zur
Rückverfolgbarkeit gekennzeichnet sein und alle Wildteile in einem eige-
nen Behältnis aufbewahrt (z.B. Plastiksack) sein. Ein Inverkehrbringen ist
nach Maßgabe der Ziff. 1.1.2. erst nach Vorliegen eines negativen Unter-
suchungsergebnisses zulässig. Bei einem positiven Untersuchungser-
gebnis müssen alleTierkörper in der Wildkammer, die Kontakt zu dem po-
sitiv getesteten Tierkörper hatten, nach näherer Anweisung der zuständi-
gen Behörde durch speziell geschultes Personal unschädlich beseitigt
werden. Eine Beseitigung desTierkörpers sowie der zur selben Zeit in der
Wildkammer befindlichen Tierkörper hat auch in dem Fall zu erfolgen,
wenn durch das CVUA aufgrund mangelhafter Probeeinsendung kein
Probeergebnis zur Verfügung gestellt werden kann.
Für den Fall, dass erlegteWildschweine nicht verwertet werden:
1.2.7 Für den Fall, dass erlegte Wildschweine nicht verwertet werden,
müssen die Tierkörper mit einer Wildmarke gekennzeichnet, beprobt und

nach negativem Untersuchungsergebnis über die bekannten Verwahr-
stellen in der Sperrzone II oder an einem vom Veterinärdienst der Stadt
Mannheim bestimmten Ort unschädlich beseitigt werden. Jede Probe ist
mit einem Untersuchungsantrag an das Chemische- und Veterinärunter-
suchungsamt (CVUA) Karlsruhe zur Untersuchung zu übersenden.
1.2.8 Jagdausübungsberechtigte
a) sind zu einer verstärkten Fallwildsuche nach verendeten Wildschwei-
nen aufgerufen,
b) haben jedes verendet, schwerkrank oder in sonstigerWeise verhaltens-
auffällig aufgefundene Wildschwein dem Veterinärdienst der Stadt Mann-
heim (veterinaerdienst@mannheim.de) unverzüglich, unter Angabe des
genauen Fundortes (wenn möglich mit GPS-Daten) zu melden. Die Kenn-
zeichnung, Probenahme, Bergung und unschädliche Beseitigung der ver-
endet aufgefundenen Wildschweine obliegt ausschließlich dem von der
Stadt Mannheim bestimmten Personal.
1.2.9 Hunde und Gegenstände (auch Fahrzeuge) sowie Schuhwerk, die
bei jagdlichen Maßnahmen verwendet wurden und mit Wildschweinen
oder mit Teilen von Wildschweinen in Berührung gekommen sind, sind zu
reinigen und (im Falle von Gegenständen und Schuhwerk) mit einem ge-
gen das ASP-Virus wirksamen Desinfektionsmittel gründlich zu behan-
deln. HundehalterInnen und Jagdausübungsberechtigte haben dies si-
cherzustellen. Personen, die mit Wildschweinen oder mit Teilen von Wild-
schweinen in Berührung gekommen sind, haben sich ebenfalls gründlich
zu reinigen und mindestens die Kontaktstellen mit einem wirksamen Mittel
zu desinfizieren.
1.2.10 Erlegte oder verendet aufgefundene Wildschweine oder deren Tei-
le sowie Gegenstände, mit denen Wildschweine in Berührung gekommen
sein können, dürfen in Hausschweinhaltungen nicht verbracht werden.
1.3. Schweinehaltende Betriebe betreffende Maßnahmen
1.3.1. HalterInnen von Schweinen teilen dem Veterinärdienst der Stadt
Mannheim (veterinaerdienst@mannheim.de) unverzüglich
a) die Anzahl der gehaltenen Schweine unter Angabe ihrer Nutzungsart
und ihres Standorts, falls die Haltung demVeterinärdienst der Stadt Mann-
heim nicht bereits bekannt ist,
b) verendete oder erkrankte, insbesondere fieberhaft erkrankte Schweine
mit.
1.3.2. An den Ein- und Ausgängen jeder Schweinehaltung sind geeignete,
jederzeit funktionsfähige Desinfektionsmöglichkeiten für Schuhwerk und
Hände einzurichten.
1.3.3. Futter und Einstreu sowie alle Gegenstände und Geräte, die mit
Schweinen in Berührung kommen können, müssen für Wildschweine un-
zugänglich aufbewahrt werden.
1.3.4. Verendete und erkrankte, insbesondere fieberhaft erkrankte
Schweine, bei denen der Verdacht auf Afrikanische Schweinepest nicht
ausgeschlossen werden kann, sind im Chemischen und Veterinärunter-
suchungsamt Karlsruhe virologisch auf Afrikanische Schweinepest unter-
suchen zu lassen.
1.3.5. Es ist verboten, Schweine aus Betrieben in der Sperrzone II zu ver-
bringen.
1.3.6. Schweine dürfen auf öffentlichen oder privaten Straßen nicht getrie-
ben werden. Das Treiben auf ausschließlich betrieblichen Wegen inner-
halb eingezäunter Areale ohne Nutzung öffentlicher oder nicht betriebli-
cher privater Wege ist zulässig.
1.3.7. Es ist verboten, Erzeugnisse, die von Schweinen gewonnen wur-
den, die in der Sperrzone II gehalten wurden, in andere Mitgliedstaaten
oder Drittländer zu verbringen.
1.3.8. Samen, Eizellen und Embryonen, die zur künstlichen Fortpflanzung
bestimmt sind, und von Schweinen stammen, die in der Sperrzone II ge-
halten wurden, dürfen nur innerhalb dieser Zone verbracht werden.
1.3.9. Frisches Fleisch und Fleischerzeugnisse, einschließlich Tierdarm-
hüllen, das bzw. die von Schweinen gewonnen wurden, die in der Sperrzo-
ne II gehalten wurden, dürfen nur innerhalb dieser Zone verbracht werden.
1.3.10. Hunde dürfen das Betriebsgelände nur unter Aufsicht verlassen.
1.3.11. Tierische Nebenprodukte, einschließlich Gülle, die von in der
Sperrzone II gehaltenen Schweinen stammen, dürfen nur innerhalb die-
ser Zone verbracht werden.
Die zuständige Behörde kann auf Antrag Ausnahmen von den Ziffern
1.1.2., 1.3.5., 1.3.7., 1.3.8., 1.3.9. und 1.3.11. genehmigen.
2. Für die Fläche nördlich der A 6, begrenzt imWesten durch die B 44, im Nor-
den und Osten jeweils durch die Stadtgrenze, gelten folgende Regelungen:
2.1 Ergänzend zu den Anordnungen unter Ziffer II.1. ist die Ausübung
forstwirtschaftlicher Tätigkeiten grundsätzlich verboten. Ausgenommen
sind, sofern die Störung bzw. Beunruhigung von Schwarzwild ausge-
schlossen werden kann, zwischen 30 Minuten vor Sonnenaufgang und 30
Minuten nach Sonnenuntergang:
a) Maßnahmen der Hiebsvorbereitung,
b) Monitoringmaßnahmen im Rahmen des Waldschutzes,
c) Verkehrssicherungsmaßnahmen,
d) Maßnahmen zur Anlage und Sicherung von Forstkulturen auf wilddicht
gezäunten Flächen,
e) Maßnahmen zur Anlage und Sicherung von Forstkulturen auf nicht wild-
dicht gezäunten Flächen nach vorherigem Abflug mit Drohne und Aus-
schluss von Schwarzwild,
f) vorbeugende Waldschutzmaßnahmen i. S. d. § 14 Abs.1 Nr.5 LWaldG,
g) Holzerntemaßnahmen in einsichtigen Beständen ohne Dickungen,
h) Holzabfuhraktivitäten, sofern sie ausschließlich auf Forstwegen statt-
finden (dies beinhaltet auch das Ablängen von Stämmen zum Transport).
Weitere Ausnahmen sind auf Antrag im Einzelfall möglich. Der Antrag ist
beim Veterinärdienst der Stadt Mannheim (veterinaerdienst@mann-
heim.de) zu stellen und hat neben den Adress- und Kontaktdaten des An-
tragstellers und ggf. das amtliche Kennzeichen des zu nutzenden Fahr-
zeugs, die Angabe des Ortes, an dem die forstwirtschaftlichenTätigkeiten
durchgeführt werden sollen, sowie den Antragsgrund zu enthalten. Der
Veterinärdienst der Stadt Mannheim bescheidet Anträge im Einverneh-
men mit der zuständigen Forstbehörde. Bezüglich der Pflege von Wald-
wiesen gelten die Bestimmungen der Landwirtschaft.
Bei sämtlichen vorgenannten Tätigkeiten ist auf mögliche Schweinekada-
ver sowie lebendeTiere zu achten. Im Fall von Kadaverfunden ist die Maß-
nahme umgehend zu unterbrechen und der Fund demVeterinärdienst der
Stadt Mannheim zu melden. Nach der Bergung und Dekontamination ist
die Fundstelle großzügig zu umfahren.
2.2 Es gilt ein Jagdverbot; dies umfasst auch die Jagdhundeausbildung.
Ausgenommen von dem Jagdverbot sind von den zuständigen Behörden
angeordnete Einzelfallmaßnahmen zur Seuchenbekämpfung.
Erlaubt ist,
a) die Nachsuche von Unfallwild oder krankgeschossenem Wild, jeweils
mit Kadaversuchhunden oder brauchbaren Jagdhunden am Riemen, und
den diesen unterstützenden Einsatz von Drohnen mit Wärmebildkamera,
b) das Kirren von Schwarzwild an den bisher genutzten Stellen. Die Kirr-
stellen sollen weiterbetrieben und dort ein Monitoring mit Fotofallen (falls
vorhanden) betrieben werden. Auffälligkeiten, die auf einen Seuchenauf-
tritt oder ein Abwandern des Schwarzwildes hinweisen könnten, sind un-
verzüglich dem Veterinärdienst der Stadt Mannheim oder der Unteren
Jagdbehörde mitzuteilen. Die jagdrechtlichen Bestimmungen zum Be-
schicken von Kirrungen bleiben hiervon unberührt,
c) die Anlage und der Einsatz von Saufängen nach näherer Bestimmung
des Veterinärdienstes der Stadt Mannheim
d) die Erlegung von bei der Suche nach Wildschweinkadavern oder in
sonstiger Weise aufgefundenen schwerkranken Wildschweinen im Rah-
men des § 38 Jagd- und Wildtiermanagementgesetz (JWMG) sowie von
dabei annehmenden Wildschweinen durch die jeweiligen Jagdausü-
bungsberechtigten oder Personen mit Jagderlaubnis (§ 25 Abs. 1 S. 1
JWMG), sowie durch die die in der Kadaversuche tätigen Personen be-
gleitenden, waffenführenden Personen, die jeweils vom Veterinärdienst
der Stadt Mannheim damit beauftragt worden sind,
e) die Ausübung der Fangjagd mit nach § 32 JWMG i.V. m. § 8 DVO JWMG
zugelassenen Fallen im Feld und Offenland, im Abstand von mindestens
100 Metern zum Waldrand und zu potentiellen Schwarzwildeinständen in
der Feldflur (u.a. waldähnliche Strukturen z.B. Feldgehölze, Schilfbestän-
de, Feldfrüchte (Mais, Hirse, Raps, Miscantus, etc.)) nach vorheriger An-
zeige beim Veterinärdienst der Stadt Mannheim (veterinaer-
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dienst@mannheim.de ) sowie auf innerhalb von befriedeten Bezirken im
Sinne der §§ 13 Abs. 2 und Abs. 3 JWMG liegenden Grundflächen,
aa) durch anerkannte, entsprechend eingesetzte und im Einzelfall durch
den oder die jeweiligen Eigentümerinnen, Eigentümer oder Nutzungsbe-
rechtigten von Grundflächen beauftragte Stadtjägerinnen oder Stadtjäger,
und zwar einschließlich des Erlegens bzw. Abfangens auf derselben
Grundfläche innerhalb des befriedeten Bezirks mittels Schusswaffenge-
brauch nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften und unter Nutzung
eines sicheren Kugelfangs, wobei möglichst geräuscharme Kleinkaliber-
munition (Unterschallmunition) einzusetzen ist;
bb) durch Eigentümerinnen, Eigentümer oder Nutzungsberechtigte oder
den von ihnen Beauftragten im Rahmen und nach Maßgabe einer Einzel-
fallgenehmigung der unteren Jagdbehörde gemäß § 13 Abs. 4 JWMG.
Die unter Ziffer II.1.2. beschriebenen Regelungen zur Einhaltung der Bio-
sicherheitsmaßnahmen gelten entsprechend.

III.
Die unter Ziffer I. und II. getroffenen Anordnungen sind solange gültig, bis
eine neue Allgemeinverfügung zur Gebietsfestlegung der Sperrzone II
und Festlegung der Seuchenbekämpfungsmaßnahmen innerhalb dieser
Restriktionszone betreffend die Afrikanische Schweinepest in Kraft tritt,
längstens jedoch für 6 Monate ab dem Zeitpunkt der Bekanntgabe auf der
Homepage der Stadt Mannheim.

IV.
1. Die sofortige Vollziehung der Regelungen unter I. und II. dieser Verfü-
gung wird hiermit angeordnet.
2. Die Verfügung gilt an dem auf die ortsübliche Bekanntmachung folgen-
den Tag als bekannt gegeben.
Hinweis zur Bekanntmachung
(1) Gemäß § 41 Abs. 4 S. 1 Landesverwaltungsverfahrensgesetz Baden-
Württemberg in Verbindung mit Satzung der Stadt Mannheim über öffent-
liche Bekanntmachungen vom 19.02.2002 wird diese Allgemeinverfü-
gung im Internet unter www.mannheim.de/oeb verkündet.
(2) Die verkündete Allgemeinverfügung kann mit Begründung beim Fach-
bereich Sicherheit und Ordnung – Veterinärdienst –, Karl-Ludwig-Str. 28-
30, 68165 Mannheim, kostenlos während der Öffnungszeiten eingesehen
werden.
Hinweis:
Zuwiderhandlungen gegen diese Allgemeinverfügung können als Ord-
nungswidrigkeit geahndet werden.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Dieser Widerspruch ist bei der
Stadt Mannheim, Fachbereich Sicherheit und Ordnung – Veterinärdienst
–, Karl-Ludwig-Str. 28-30, 68165 Mannheim, schriftlich oder zur Nieder-
schrift einzulegen.

Mannheim, den 31.01.2025
gez. Specht
Oberbürgermeister

Bekanntmachung des Kreiswahlleiters
desWahlkreises 275 Mannheim

der zugelassenen Kreiswahlvorschläge
für dieWahl zum 21. Deutschen Bundestag

am 23. Februar 2025
Auf Grund des § 26 Absatz 3 Satz 2 des Bundeswahlgesetzes (BWG) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juli 1993 (BGBl. I S. 1288,
1594), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. März 2024 (BGBl.
2024 I Nr. 91) in Verbindung mit § 38 der Bundeswahlordnung (BWO) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 19. April 2002 (BGBl. I S. 1376)
geändert worden ist, diese wiederum zuletzt geändert durch Artikel 1 der
Verordnung vom 12. September 2024 (BGBl. 2024 I Nr.283), gebe ich die
vom Kreiswahlausschuss in der Sitzung am 24.01.2025 für die Wahl des
21. Deutschen Bundestages im Wahlkreis 275 Mannheim zugelassenen
Kreiswahlvorschläge bekannt.
Zugelassene Kreiswahlvorschläge
Die Reihenfolge und Nummerierung der Kreiswahlvorschläge ergibt sich
aus § 30 Absatz 3 BWG. Die Bewerberinnen und Bewerber in den Kreis-
wahlvorschlägen sind nachstehend in der in § 36 Absatz 4 in Verbindung
mit § 34 Absatz 1 Satz 2 BWO vorgeschriebenen Form aufgeführt.
Nr. Kreiswahlvorschlag

- Bewerber/-in
1 Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

Sekmen, Melis
MdB
Geboren: 1993, Mannheim
Wohnort: Mannheim

2 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Cademartori Dujisin, Isabel Andrea
MdB
Geboren: 1988, Bad Saarow-Pieskow
Wohnort: Mannheim

3 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
Wellenreuther, Nina Uschi Elke
Umweltingenieurin
Geboren: 1996, Mannheim
Wohnort: Mannheim

4 Freie Demokratische Partei (FDP)
Stockmeier, Konrad Johann Lorenz
MdB, Dipl.-Volkswirt
Geboren: 1977, Heidelberg
Wohnort: Mannheim

5 Alternative für Deutschland (AfD)
Koch, Heinrich Friedrich
Dipl.-Ingenieur
Geboren: 1962, Mannheim
Wohnort: Mannheim

6 Die Linke (Die Linke)
Akbulut, Gökay
MdB, Sozialwissenschaftlerin
Geboren: 1982, Pinarbasi
Wohnort: Mannheim

8 FREIEWÄHLER (FREIEWÄHLER)
Kühner, Andre
Rettungsassistent
Geboren: 1965, Mannheim
Wohnort: Mannheim

9 PARTEI MENSCH UMWELTTIERSCHUTZ (Tierschutzpartei)
Dr. Boileau, Lucia Lou-Anne
wiss. Mitarbeiterin
Geboren: 1993, Würzburg
Wohnort: Mannheim

10 Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und
basisdemokratische Initiative (Die PARTEI)

Gimenez, Félix Hugo Francisco
Student
Geboren: 2003, Mannheim
Wohnort: Mannheim

14 Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD)
Buck, Josef Eugen
Rentner
Geboren: 1961, Saulgau
Wohnort: Mannheim

Mannheim, den 06.02.2025
Erstmalige Veröffentlichung im Internet (www.mannheim.de/oeb) am
31.01.2025
Stadt Mannheim – Fachbereich Demokratie und Strategie
Geschäftsstelle des Kreiswahlleiters
i.V. Christian Hübel, Stellvertretender Kreiswahlleiter

ENDE AMTSBLATT STADT MANNHEIM


